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Arbeiten auf Dächern zählt zu den gefährlichsten Tätigkeiten, da Abstürze aus großen Höhen häufig zu 

schweren gesundheitlichen Folgen führen. Das vermeintlich schützende „Dach über dem Kopf“ lässt 

dabei oft die tatsächlichen Risiken in den Hintergrund treten. In diesem Abschnitt betrachten wir die 

spezifischen Unfallgefahren beim Arbeiten auf Dächern und beantworten die wichtigsten Fragen mit 

den entsprechenden Hinweisen und Schutzmaßnahmen. 

Spielt die Dachart eine Rolle bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen? 

Ja, je nach Art des Daches gibt es spezifische Schutzmaßnahmen. 

• Flachdächer: Seitenschutz, Anschlageinrichtungen, Auffangsysteme 

• Steildächer: Zusätzlich Dachfanggerüste und Schutznetze 

Welche Dachbereiche bergen ein besonders hohes Risiko? 

• Ungesicherte Dachkanten (2 Meter Abstand zur Dachkante einhalten) 

• Nicht durchtrittsichere Bauteile (Lichtkuppeln, Oberlichter) 

• Marode oder beschädigte Dachflächen 

Welche Schutzmaßnahmen sind konkret notwendig? 

Die Maßnahmen werden über eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung festgelegt. 

Wie sichere ich mich grundsätzlich richtig vor Abstürzen? 

Nach dem TOP-Prinzip: 

• Technisch: Seitenschutz, Fanggerüste, Schutznetze 

• Organisatorisch: Absperrungen, zeitliche Begrenzungen, Unterweisung 

• Persönlich: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) 

Technische und organisatorische Maßnahmen sind generell zu bevorzugen. 

Was ist PSAgA? 

Die Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz besteht aus: 

• Auffanggurt 

• Verbindungsmittel 

• Geeignetem Anschlagpunkt 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Dächer sicher betreten zu dürfen? 

• Körperliche und persönliche Eignung für Arbeiten in der Höhe 

• Keine Dachbegehung ohne vorherige Schulung 

• Fachliche Qualifikation bei zum Beispiel Instandhaltungsarbeiten 
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• Unterweisung mit praktischen Übungen im Umgang mit PSAgA 

• Das Dach darf nur aus einem zulässigen und freigegebenen Zweck betreten werden. 

 

Quellen: 
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https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/450
https://www.bgw-online.de/resource/blob/126404/9a183e9efa0e4a8ae1c7ae67994b2c24/bgw-magazin-2026-1-data.pdf
https://training.leiter-check.bghw.de/#/
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/081-verwendung-von-geruesten
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/brancheninformationen1/energieversorgung/baeder/branchenspezifische-gefaehrdungen/absturzgefahren
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/c_351/c_351.pdf
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/branchen/gueterkraftverkehr/rund-ums-fahren/ein-und-aussteigen
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3633
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